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Benützung von Kickboard/Trottinett auf dem Schulweg 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
Ihr Kind wünscht, mit dem Kickboard/Trottinett zur Schule zu kommen. Dazu benötigen wir Ihr 
schriftliches Einverständnis. 

Bitte schauen Sie mit Ihrem Kind den Schulweg an und machen es auf mögliche Gefahren auf-
merksam. 

Kickboards/Trottinetts sind an den dafür bestimmten Stangen bei den Veloständern zu deponie-
ren und abzuschliessen. Sie dürfen nicht auf das Schulareal mitgenommen werden (dies gilt 
auch bei freiwilligem Musik- und Sportunterricht wie Jugi etc.). 

Die Verantwortung für den Schulweg liegt bei Ihnen als Eltern. Die Schule übernimmt für allfäl-
lige Schäden oder den Verlust des Fahrzeuges keine Haftung. Die Broschüre "Auf Rollen unter-
wegs - Fahrzeugähnliche Geräte" der BFU (www.bfu.ch) informiert über Rechte und Pflichten 
der Kickboard-Benutzer. 

Kommen Sie bitte auf mich zu, wenn Sie Fragen oder Unklarheiten haben. Sie erreichen mich 
unter der Telefon-Nummer 062 773 23 55 oder per E-Mail brigitte.gautschi@schulen-aargau.ch. 

Freundliche Grüsse 
 
Schule Gontenschwil 
 
 
 
Brigitte Gautschi, Schulleiterin 
 
 
 
…..………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ich erlaube meinem Kind, mit dem Kickboard/Trottinett zur Schule zu gehen. Diese Einwilli-
gung gilt bis auf Widerruf. 

Name/Vorname des Kindes:   

Aktuelle Klasse:  

Datum:  

Unterschrift eines sorgebe-
rechtigten Elternteils: 

 

 

https://www.bfu.ch/de/ratgeber/ratgeber-unfallverh%C3%BCtung/strassenverkehr/fussg%C3%A4nger/fahrzeug%C3%A4hnliche-ger%C3%A4te-(f%C3%A4g)/fahrzeug%C3%A4hnliche-ger%C3%A4te

